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viez me donner quelques enseignements et explications sur ce point, cela pourrait 
être très utile.

Le Capitaine de vaisseau d’Amico a quitté le secrétariat général du Ministère 
de la Marine pour rejoindre à Tarente l’Amiral Persano, en qualité de Chef de 
l’Etat-major général.
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CONSEIL FÉDÉ RAL  
Procès-verbal de la séance du 2 3 mai 1866

2171. Florenz, Minister, Telegramm, Pferdeausfuhrzollerhöhung betr.

Mit Telegramm von 21. diess.1 meldet der eidg. Minister in Florenz: der 
erhöhte Pferdeausfuhrzoll in der Schweiz habe beim Ministerium und Publikum 
Aufregung erzeugt, da derselbe noch vor der Kriegserklärung erfolgt sei, obschon 
abgeschlossene Käufe ausgenommen seien. Die vom Präsidium hierauf ertheilte 
telegraphische Rükantwort2, dahin lautend: Mehrere Kantonsregierungen und 
höhere Offiziere haben dem Bundesrath erklärt, dass wenn dem Austritt der 
Pferde nicht Einhalt geboten werde, die Kantone die nöthige Anzahl Pferde zur 
Armee nicht mehr stellen können, dieses der Grund der Massregel, welche eine 
allgemeine ist. Alle Pferde, welche vor Erlass der Schlussnahme gekauft waren, 
können noch ausgeführt werden. Man habe in Italien keinen Grund, sich über 
diese Massregel zu beklagen, die einzig im Interesse unserer Armee gefasst wurde 
und nothwendig war. Wollen Sie die gehörigen Aufklärungen geben — ist geneh
migt worden.

2172. Florenz, Minister, Pferdeausfuhrzoll, Neutralität der Schweiz betr.

Mit Depesche vom 20.3 diess berichtet der eidgenössische Minister in Florenz
1. von einer Unterredung mit dem Ministerpräsidenten General Lamarmora 

über die Pferdeausfuhrzollerhöhung, welche grossen Unwillen erregt habe und 
worauf Herr Pioda Auskunft ertheilte;

2. betreffend die Neutralität der Schweiz, so verstehe sich diese von selbst und 
die italienische Regierung werde sie ausser allem Zweifel respektiren, sofern dies 
allseitig geschehe. Diesen Ausdruk habe er auf Befragen dahin erläutert, es wolle 
nicht gesagt sein, dass wenn die schweizerische Neutralität verlezt würde, dies von 
Italien auch geschähe, sondern nur, dass man nicht wissen könne, was dannzumal 
begegnen könnte. Herr Pioda habe erwidert: die Schweiz erwarte allerdings, dass 
ihre Neutralität respektirt werde, sie gedenke dieselbe aber auch selbst respekti
ren zu machen.

1. Non reproduit. Cf. E 2/463.
2. Du 21 mai 1866, non reproduite. Cf. E 2 /463.
3. Cf. n° 22.
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Es ist hievon Vormerkung genommen und beschlossen worden, den schweize
rischen Repräsentanten mitzutheilen, dass man von der Neutralitätszusicherung 
Notiz nehme; sie möchten jedoch zu verstehen geben, dass den betreffenden 
Armeeführern diesfällige Ordre ertheilt werde.

An die Schweiz. Repräsentanten in Florenz, Wien u. Paris.
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Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern
Copie
L Bern, 23. Mai 1866

Unsere diplomatischen Vertreter in Österreich und Italien, als den gegenwärti
gen politischen Konjunkturen zunächst mitbetheiligten Staaten haben in jüngster 
Zeit mit den betreffenden Herrn Ministern der auswärtigen Angelegenheiten die 
Stellung der Schweiz gegenüber den in Aussicht stehenden Eventualitäten be
sprochen1 und dabei, wie sich von selbst versteht, die unbedingte Aufrechthal
tung der schweizerischen Neutralität in den Vordergrund gerükt.

Von beiden Ministern wurden die beruhigendsten Zusicherungen ertheilt, 
indem ausdrüklich erklärt ward, dass die Neutralität der Eidgenossenschaft in 
loyaler Weise solle beachtet werden. Wir haben darauf unsere Vertreter zur 
Abgabe derjenigen Erklärung2 eingeladen, die wir hier in Abschrift folgen lassen, 
mit der Direktion, davon auch dem französischen Herrn Minister des Äussern 
Kenntniss zu geben und ihm an der Hand derselben die Gesichtspunkte zu ent
wickeln, von denen aus wir das Wesen der schweizerischen Neutralität auffassen, 
die wir unsererseits unter waltenden Umständen in loyalster Weise aufrecht zu 
erhalten entschlossen sind.

A N N E X E
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Le Conseil fédéral aux Légations de Suisse à Vienne et Florence

Copie
L Bern, 23. Mai 1866

[...] Wir laden Sie ein, dem Herrn Minister zu eröffnen, dass wir von dieser loyalen Erklärung 
Vormerkung genommen haben und die zuversichtliche Erwartung hegen, es werden im Hinblike 
auf diese Kundgebung an die Armeekommandanten diejenigen Weisungen erlassen werden, die 
mit jener Erklärung im Einklänge stehen und welche die Sicherung der Integrität des schweizeri
schen Gebietes zum Zweke haben. Hinwieder werde die Schweiz eine ebenso loyale und aufrichtige 
Neutralität zu beobachten und gegen Jedermann festzuhalten mit aller Entschiedenheit und mit 
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln in guten Treuen bestrebt sein, und die Behauptung dieses 
Standpunktes unter den jezigen politischen Konstellationen als ihre eigenste Aufgabe erfassen.

1. Cf. n° 20 et n° 22.
2. Reproduite en annexe.
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